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Energieberatung

Kostenlose telefonische Energieberatung der Klimaregion 
Rhein-VoreifelinKooperationmitderVerbraucherzentraleNRW
am 25. März 2021 von 14 bis 17.45 Uhr, Anmeldung erforderlich 
unter:  02222 945-285,  tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldung unter www.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Hallenbad und Sauna sind aufgrund der Coronaschutz
verordnung des Landes NordrheinWestfalen  
bis auf Weiteres geschlossen.  
Aktuelle Infos gibt es unter: 
www.stadtbetrieb-bornheim.de/hallenfreizeitbad

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: DieAbteilungfürSoziales,Seniorenund 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee31a)folgtdenallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Nur nach Terminvereinbarung! Besucher aller Dienststellen 
müssen einen medizinischen MundNasenSchutz tragen.

Stadt Bornheim Amtliche Bekanntmachungen

Die nächsten Sitzungen 

Sofern nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden die Sitzungen im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Die Termine gelten unter der Voraussetzung, 

dass es nicht zu weiteren Einschränkungen kommt. 

Die Sitzungen sind öffentlich. Aufgrund der Coronaschutzverordnung steht nur eine begrenzte 
Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung und eine Anmeldung per Mail unter 

claudia.gronewald@stadt-bornheim.de wird für Gäste dringend empfohlen. 
Während der Sitzung gelten die Hygieneregeln und es muss durchgehend ein medizinischer 

Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.
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Ausschuss für Soziales, 
Inklusion und Demographie  
Dienstag, 16.03.2021, 18 Uhr

Schulausschuss 
Mittwoch, 17.03.2021, 18 Uhr, Aula der Europaschule 
Bornheim, Goethestraße 1, Bornheim

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 
Donnerstag, 18.03.2021, 18 Uhr

Stadtentwicklungsausschuss 
Dienstag, 23.03.2021, 18 Uhr

Betriebsausschuss 
Mittwoch, 24.03.2021, 18 Uhr

Stadtrat 
Donnerstag, 25.03.2021, 18 Uhr, Rheinhalle,  
Rheinstraße 201, Hersel

Fachausschuss „Volkshochschule“ 
Dienstag, 13.04.2021, 18 Uhr,  
Seminarraum 2 des   
Alexander-von-Humboldt- Gymnasiums,  
Adenauerallee 50, Roisdorf
 
Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft, 
Wald und Natur, Stadtentwicklungsausschuss 
Donnerstag, 15.04.2021, 18 Uhr, Rheinhalle,  
Rheinstraße 201, Hersel

Die Stadt Bornheim informiert ihre 
Bürgerinnen und Bürger kontinuier-
lich über die aktuelle Entwicklung 
der Coronavirus-Pandemie und den 
bundesweiten Lockdown, der zu-
nächst bis zum 28. März verlängert 
wurde – allerdings mit einigen Lo-
ckerungs- und Öffnungsmöglich-
keiten. Den Beschluss sowie die 
aktuellen Verordnungen und Rege-
lungen findet man unter: www.
bornheim.de/corona
Dort gibt es auch alle Infos rundum 
die Corona-Schutzimpfung und das 
Impfzentrum des Rhein-Sieg-Krei-
ses in der Asklepios-Kinderklinik in 
Sankt Augustin. 
Auch während des aktuellen Lock-
downs können Bürgerinnen und 

Bürger in zwingend notwendigen 
Fällen, etwa bei einer unaufschieb-
baren Ausweisverlängerung, einen 
Termin mit den Dienststellen der 
Bornheimer Stadtverwaltung ver-
einbaren. Termine beim Bürgerbüro 
erhält man unter 02222 945-181 und 
-182 oder buergerbuero@stadt-
bornheim.de. Für alle anderen 
Dienststellen findet man die An-
sprechpartner unter www.born-
heim.de/ansprechpartner oder 
über die Telefonzentrale (02222 
945-0).
Die Stadt Bornheim bittet darum, 
wann immer möglich das vielfältige 
Online-Service-Angebot der Ver-
waltung zu nutzen. Auf www.born-
heim.de/online-dienste sind die 

Angebote thematisch geordnet.
Die Stadtbücherei ist ab dem 15. 
März wieder zur Ausleihe und Rück-
gabe von Medien geöffnet. Maximal 
fünf Personen aus zwei Haushalten 
dürfen die Bücherei gleichzeitig be-
nutzen; es gelten die üblichen Hygi-
eneregeln. Der Aufenthalt zum Le-
sen oder Spielen ist noch nicht 
erlaubt.

Corona und Lockdown – in Bornheim immer gut informiert

Bekanntmachung, Az.: Az. 54.1-1.2-(3.10)-3: Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren gemäß §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für die Förderung von Grundwasser durch die Basell Polyolefine GmbH 50389 Wesseling

Die Basell Polyolefine GmbH, Brühler Str. 60, 
50389 Wesseling, hat gemäß §§ 8 ff. Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) die Erteilung einer 

wasserrechtlichen Bewilligung zur Förderung 
von Grundwasser beantragt, um es als Be-
triebswasser für die Versorgung des Produkti-

onsstandortes Wesseling zu verwenden. 
Beantragt wird die Förderung von Grundwas-
ser in einer Menge von 4.450 m3/h, 106.000 

m3/d und 26.500.000 m3/a mittels der auf den 
Grundstücken Gemarkung Wesseling, Flur 2, 
Flurstück 32 gelegenen Brunnen Nr. 1110, Flur 

2, Flurstück 1 gelegenen Brunnen Nr. 1120, 
Flur 1, Flurstück 52 gelegenen Brunnen Nr. 
1140, Flur 1, Flurstück 3 gelegenen Brunnen 

Nr. 1200, 1210, 1220, 1240, 1250, 1260 und 1270, 
Flur 1, Flurstück 49 gelegenen Brunnen Nr. 
1280 und 1290, sowie Rondorf-Land, Flur 89, 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Rates der Stadt Bornheim  
am Donnerstag, 25.03.2021, 18:00 Uhr, in der Rheinhalle Hersel

Am Donnerstag, 25.03.2021, 18:00 Uhr, findet in der Rheinhalle, Rheinstraße 201, 
Hersel, die nächste Sitzung des Rates der Stadt Bornheim mit folgender Tages-
ordnung statt: 

TOP Inhalt Vorlage Nr.

Öffentliche Sitzung
1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin
2 Einwohnerfragestunde
3 Entgegennahme der Niederschriften Nr. 84 vom 

03.09.2020 und Nr. 93 vom 04.11.2020
4 Aufhebung der Delegierung von Entscheidungen des 

Rates auf den Haupt- und Finanzausschuss für den 
Zeitraum einer epidemischen Lage von landesweiter 
Tragweite

129/2021-1

5 Bericht zur finanziellen Situation gemäß § 2 NKF-CIG 154/2021-Beig
6 Rekultivierung von Abgrabungen am Mittelweg 160/2021-12
7 Neufassung der Satzung der Stadt Bornheim zur 

Förderung der Kindertagespflege (JHA 02.03.2021)
095/2021-4

8 Umgang mit Verpflegungsgeld in städtischen Kinder-
tageseinrichtungen für den Zeitraum der pandemiebe-
dingten Einschränkungen

161/2021-4

9 Bebauungsplan Ro 25 "Koblenzer Straße" in der 
Ortschaft Roisdorf im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB; Änderung des Geltungsbereichs, 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit, Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
(MoVA 10.03.2021)

086/2021-7

10 Postume Verleihung des Ehrentitels 
„Gerechte unter den Völkern“ an das Ehepaar Clasen

075/2021-11

11 Beanstandung des Beschlusses des Haupt- und Finanz-
ausschusses zu Vorlage-Nr. 066/2021-7 - Benennung 
der Planstraßen in den Baugebieten Ro 22 und Me 16 - 
hinsichtlich Ziffer 1 vom 25.02.2021 gem. § 54 Abs. 3 GO 
NRW und erneute Beschlussfassung

170/2021-1

12 Ergänzungswahlen zu Ausschüssen (HFA 21.01.2021) 843/2020-1
13 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur 14. 

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssat-
zung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001

050/2021-2

14 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur 2. 
Satzung zur Änderung der Satzung für den Seniorenbeirat

153/2021-5

15 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zum 
Beschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Landesbetrieb Straßen NRW und Stadt Bornheim zum 
Ausbau der Kreuzung L118 Roisdorfer Straße/Raiffei-
senstraße/Planstraße 1 (Rat 17.12.2020)

812/2020-7

16 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Weiter-
gabe von Krediten an städtische Mehrheitsbeteiligungen

052/2021-2

17 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Fort-
führung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets im Jahr 2021

093/2021-5

18 Antrag der UWG-Fraktion vom 16.11.2020 betr. Maß-
nahmen zur Umsetzung der Energiewende (UKLWN 
11.03.2021)

798/2020-7

19 Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 25.02.2021 betr. 
Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten der Corona-Pandemie

152/2021-4

20 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen (Rat 17.12.2020)

828/2020-1

21 Anfragen mündlich

Nicht öffentliche Sitzung
22 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über die 

Vergabe des Auftrages für Projektsteuerungsleistungen 
zum Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule Merten

003/2021-1

23 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über die 
Vergabe des Auftrages für den Bau der Außenanlagen 
der Kindertagesstätte Maarpfad

004/2021-1

24 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über 
die Vergabe des Auftrages für Architektenleistungen 
zur Erweiterung der Heinrich-Böll-Gesamtschule - 
Interimslösung für neun Klassen im Modulbau

005/2021-1

25 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur 
Vergabe des Auftrages für Dachdeckerarbeiten am 
Feuerwehrgerätehaus in Sechtem (Rat 17.12.2020)

779/2020-1

26 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über 
die Vergabe des Nachtragsauftrages für 
Planungsleistungen zur Mängelbeseitigung bei 
Feuerwehrgerätehäusern

006/2021-1

27 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über die Ver-
gabe des Auftrages zum Bau einer Retentionsanlage und 
zur Leitungsverlegung an der Kindertagesstätte Dersdorf

127/2021-1

28 Mitteilung über Vergaben zwischen 25.000 € und 
50.000 € ab dem 09.10.2020

151/2021-1

29 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen (Rat 17.12.2020)

829/2020-1

30 Anfragen mündlich

 
Bornheim, den 08.03.2021
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker, Bürgermeister



Bekanntmachung, Az.: Az. 54.1-1.2-(3.10)-2: Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren gemäß §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für die Förderung von Grundwasser durch die Evonik Degussa GmbH, 50389 Wesseling

Die Evonik Degussa GmbH, Brühler Str. 2, 
50389 Wesseling, hat gemäß §§ 8 ff. Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) die Erteilung einer 
wasserrechtlichen Bewilligung zur Förderung 
von Grundwasser beantragt, um es als Be-
triebswasser für die Versorgung des Produkti-
onsstandortes Wesseling zu verwenden. 
Beantragt wird die Förderung von Grundwas-
ser in einer Menge von 4.500 m3/h, 108.000 
m3/d und 33.000.000 m3/a mittels der auf den 
Grundstücken Gemarkung Wesseling, Flur 3, 
Flurstück 266, Flur 4, Flurstücke 106/3, 544, 
534, Flur 5, Flurstücke 717 und 775 und Flur 6, 
Flurstücke 13/3, 512, 632, 639 und 652 gelege-
nen Brunnen aus den Brunnengruppen Nord 
Nr. 3, 4, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 und Süd 
Nr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 und 18.
Für die Förderung von Grundwasser von mehr 
als 10 Mio. m³/a besteht nach § 6 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG), in der derzeit geltenden Fassung, und 
der Nr. 13.3.1 der Anlage 1 zum UVPG die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung. Für die beantragte Grundwas-
serförderung hat die Antragstellerin daher ei-
nen Bericht zu den voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-
Bericht gemäß § 16 UVPG) vorgelegt. Der UVP-
Bericht beinhaltet eine allgemein verständli-
che, nicht technische Zusammenfassung zu 
den voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
des Vorhabens.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens erfolgt im Rahmen des Bewilli-
gungsverfahrens unter Berücksichtigung der 
Bewertung der bei der Umweltverträglich-
keitsprüfung festgestellten Umweltauswir-
kungen des Vorhabens. Durch die Offenlage 
der Unterlagen erfolgt gleichzeitig die Anhö-
rung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswir-
kungen des Vorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG. 
Gemäß § 20 UVPG werden die Unterlagen par-
allel im zentralen UVP-Internetportal (UVP Ver-
bund Umweltverträglichkeitsprüfungen der 

Länder; www.uvp-verbund.de) veröffentlicht.
Der Antragsteller hat die nachfolgend genann-
ten Unterlagen vorgelegt, die umweltbezoge-
ne Auswirkungen auf die Schutzgüter im Sinne 
des § 2 Abs. 1 UVPG sowie etwaige Wechsel-
wirkungen zwischen den vorgenannten 
Schutzgütern erkennen lassen (Hinter dem Ti-
tel der im Folgenden aufgezählten Unterlagen 
findet sich zum Teil in Kursivschrift eine allge-
meinverständliche Erklärung des Titels bzw. 
des wesentlichen Inhalts): 
- Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Untersuchung der Auswirkungen auf umwelt-
bezogene Schutzgüter; Beschreibung der 
Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete und 
besonders geschützte Arten)
- Erläuterungen zum Wasserbedarf 
- Erläuterungen zur Geographie, Geologie und 
Hydrogeologie
- Erläuterungen zur Grundwasserstandent-
wicklung und Grundwasserhydraulik
- Erläuterungen zur Abgrenzung des Absen-
kungsbereichs als potentieller ökologischer 
Einflussbereich (Bereich, in dem die Grund-
wasserstände durch die Entnahme beeinflusst 
bzw. abgesenkt werden und sich somit Aus-
wirkungen auf die dort anzutreffenden Lebe-
wesen ergeben könnten)
- Erläuterungen zur Grundwasserbilanz (Bilan-
zierung der Grundwasserzuflüsse [z.B. durch 
Niederschlag] gegenüber den Grundwasser-
abflüssen [z.B. Entnahmemengen]) 
- Erläuterungen zur Überprüfung konkurrie-
render Nutzungen (Wasserechte Dritter; 
Schutzgüter) sowie potentieller Grundwasser-
gefährdungen (Altlasten im Einzugsgebiet der 
Grundwasserentnahme)
- Erläuterung zum Fachbeitrag zur Bewertung 
des Vorhabens in Bezug auf die Bewirtschaf-
tungsziele nach Wasserrahmrichtlinie
- Erläuterungen zur Rohwasserbeschaffenheit
- Erläuterungen zur Brunnenanlage, Aufberei-
tung und den Entsorgungswegen
- Dokumentation des verwendeten Grundwas-

serströmungsmodells (Ermittlung der wesent-
lichen Parameter zur Bewertung der Auswir-
kungen durch eine softwarebasierte 
Simulation)

Für den Antrag sowie die zugehörigen Unterla-
gen zu dem Vorhaben ist gemäß § 106 Landes-
wassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in Verbindung mit § 73 Abs. 3 und 5 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und den §§ 
18 Abs. 1 S. 3, 19 und 21 UVPG für die Dauer ei-
nes Monats eine Auslegung zur Einsichtnahme 
vorgeschrieben.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen beschränkten Zugäng-
lichkeit der Rathäuser für die Öffentlichkeit 
kann eine solche Einsichtnahmemöglichkeit 
nicht in dem üblichen Umfang gewährleistet 
werden. Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Si-
cherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 
– PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S. 1041) er-
setze ich deshalb die vorgesehene Auslegung 
durch eine Internetveröffentlichung. In der 
Zeit vom 15.03.2021 bis zum 14.04.2021 ein-
schließlich werden der Antrag und die zugehö-
rigen Unterlagen auf folgender Internetseite 
der Bezirksregierung Köln zugänglich ge-
macht:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_inter-
net/verfahren/54_wasserentnahmeverfah-
ren/index.html

Während des Zeitraums der Internetveröffent-
lichung besteht als zusätzliches Informations-
angebot im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG die 
Möglichkeit, während der Dienststunden, bei 
den Kommunalverwaltungen der Städte Köln, 
Brühl, Bornheim und Wesseling Einsicht in den 
Antrag und die zugehörigen Unterlagen zu 
nehmen. 
Dies ist pandemiebedingt nur nach vorheriger 
individueller Terminabstimmung bei der 

- Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutz-
amt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, E-Mail: 
OeffentlicheAuslagen@stadt-koeln.de, Tel.: 
0221 221 26556, 
- Stadt Brühl, Fachbereich Bauen und Umwelt, 
Abteilung Planung und Umwelt, im Rathaus 
Uhlstraße 3, 50321 Brühl Zimmer A 120, bei 
Frau Zirnova, azirnova@bruehl.de, 02232/79-
5170, während der Dienststunden, 
- Stadt Bornheim, Stadtplanungs- und Liegen-
schaftsamt, Zimmer 407, Rathausstraße 2, 
53332 Bornheim, E-Mail: heide.brumhard@
stadt-bornheim.de, Tel.: 02222-945257, und 
- Stadt Wesseling, Bereich Stadtentwicklung 
und Umwelt, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wes-
seling, Raum 314 (3. Obergeschoss), Kontakt: 
Frau Ursula Schneider, E-Mail: uschneider@
wesseling.de, Tel.: 02236-701 335, 
insbesondere per Telefon, über die jeweiligen 
E-Mailadressen oder Postanschriften möglich. 
Besucherinnen und Besucher werden an die 
Pflicht erinnert, bei einem solchen persönli-
chen Termin eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann sich gemäß § 21 UVPG 
bis spätestens einen Monat nach dem Ablauf 
der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich 
14.05.2021, bei mir zu dem Verfahren äußern.
Die Einwendungen sind jeweils mit vollständi-
gem Namen und der vollen leserlichen An-
schrift an die jeweilige Kommune oder an die 
Bezirksregierung Köln zu richten. Aus der Ein-
wendung sollten zumindest der geltend ge-
machte Belang und die Art der Beeinträchti-
gung hervorgehen. 
Pandemiebedingt ist die Entgegennahme von 
Einwendungen zur Niederschrift bei den oben 
genannten Stadtverwaltungen und der Be-
zirksregierung Köln ggf. nicht bzw. nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich. Ich 
schließe deshalb gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG die 
grundsätzliche Möglichkeit zur Abgabe von 
Einwendungen zur Niederschrift aus. Es be-

steht stattdessen gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG 
ergänzend die Möglichkeit, innerhalb der ge-
nannten Frist Einwendungen generell auch als 
elektronische Erklärung per E-Mail unter der 
E-Mail-Adresse Einwendungen54@bezreg-
koeln.nrw.de abzugeben. Daneben kann inner-
halb der genannten Frist zusätzlich – je nach 
aktueller Pandemie-Situation – möglicherwei-
se auch eine Erhebung von Einwendungen zur 
Niederschrift nach individueller Terminab-
stimmung möglich sein. Bitte erfragen Sie 
dies bei den jeweiligen Städten unter den ent-
sprechend genannten Telefonnummern bzw. 
bei der Bezirksregierung Köln unter 0221/147-
2192.
Die Erhebung von Einwendungen kann auch 
durch DE-Mail in der Sendevariante mit bestä-
tigter sicherer Anmeldung nach dem DE-Mail-
Gesetz erfolgen. Die DE-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerken-
nung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen Entscheidungen nach § 
74 VwVfG NRW einzulegen, können nach § 73 
Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW innerhalb der vorge-
nannten Frist, d.h. bis zum 14.05.2021, Stel-
lungnahmen zu dem Vorhaben abgeben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für die-
ses Verwaltungsverfahren gemäß § 73 Abs. 4 
Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen 
Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen von Vereinigungen sowie die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorha-
ben an den Träger des Vorhabens weitergege-
ben. Auf Verlangen der jeweiligen Einwender/
innen wird deren Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit diese Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwen-

dung erforderlich sind.
Sollten gegen das Vorhaben im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung Einwendungen er-
hoben werden bzw. Stellungnahmen von Fach-
behörden oder von Vereinigungen gemäß § 73 
Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW eingehen, so wären 
diese mit dem Antragsteller, den Behörden 
und Betroffenen sowie denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen ab-
gegeben haben, zu erörtern. In welcher ggf. 
durch die Regelungen des PlanSiG modifizier-
ten Form der Erörterungstermin durchgeführt 
wird, werde ich rechtzeitig – mindestens eine 
Woche vorher – ortsüblich bekannt machen. 
Der Träger des Vorhabens, die Behörden und 
diejenigen, die Einwendungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, werden 
zudem benachrichtigt. Sind außer der Be-
nachrichtigung des Trägers des Vorhabens 
und der Behörden mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden. Ebenso kann die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellun-
gen vorzunehmen sind.
Kosten, die durch Einsichtnahme in die An-
tragsunterlagen, Erhebung von Einwendun-
gen, Teilnahme an der mündlichen Verhand-
lung oder Vertreterbestellung entstehen, 
werden nicht erstattet.
Weitere Informationen sowie Äußerungen und 
Fragen zum Verfahren können bis zum Ablauf 
der Internetveröffentlichung bei der für das 
Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln 
angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
frist von dem Zeitpunkt der Übermittlung an-
geforderter Informationen bzw. der Beantwor-
tung gestellter Fragen unberührt bleibt.

Köln, den 24.02.2021
Im Auftrag gez. Goergen 
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Flurstück 2085 gelegenen Brunnen Nr. 1300 
,1310 und 1320 und Rondorf-Land, Flur 89, 
Flurstück 2086 gelegenen Brunnen Nr. 1330 
und 1340.
Für die Förderung von Grundwasser von mehr 
als 10 Mio. m³/a besteht nach § 6 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG), in der derzeit geltenden Fassung, und 
der Nr. 13.3.1 der Anlage 1 zum UVPG die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Für die beantragte 
Grundwasserförderung hat die Antragstelle-
rin daher einen Bericht zu den voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
(UVP-Bericht gemäß § 16 UVPG) vorgelegt. 
Der UVP-Bericht beinhaltet eine allgemein 
verständliche, nicht technische Zusammen-
fassung zu den voraussichtlichen Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens erfolgt im Rahmen des Bewilli-
gungsverfahrens unter Berücksichtigung der 
Bewertung der bei der Umweltverträglich-
keitsprüfung festgestellten Umweltauswir-
kungen des Vorhabens. Durch die Offenlage 
des Plans erfolgt gleichzeitig die Anhörung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG. Ge-
mäß § 20 UVPG werden die Unterlagen paral-
lel im zentralen UVP-Internetportal (UVP 
Verbund Umweltverträglichkeitsprüfungen 
der Länder; www.uvp-verbund.de) veröffent-
licht.
Der Antragsteller hat die nachfolgend ge-
nannten Unterlagen vorgelegt, die umweltbe-
zogene Auswirkungen auf die Schutzgüter im 
Sinne des § 2 Abs. 1 UVPG sowie etwaige 
Wechselwirkungen zwischen den vorgenann-
ten Schutzgütern erkennen lassen (Hinter 
dem Titel der im Folgenden aufgezählten Un-
terlagen findet sich zum Teil in Kursivschrift 
eine allgemeinverständliche Erklärung des 
Titels bzw. des wesentlichen Inhalts): 

- Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Untersuchung der Auswirkungen auf um-
weltbezogene Schutzgüter; Beschreibung 
der Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 
und besonders geschützte Arten)
- Erläuterungen zum Wasserbedarf 
- Erläuterungen zur Geographie, Geologie und 
Hydrogeologie
- Erläuterungen zur Grundwasserstandent-
wicklung und Grundwasserhydraulik
- Erläuterungen zur Abgrenzung des Absen-
kungsbereichs als potentieller ökologischer 
Einflussbereich (Bereich, in dem die Grund-
wasserstände durch die Entnahme beein-
flusst bzw. abgesenkt werden und sich somit 
Auswirkungen auf die dort anzutreffenden 
Lebewesen ergeben könnten)
- Erläuterungen zur Grundwasserbilanz (Bi-
lanzierung der Grundwasserzuflüsse [z.B. 
durch Niederschlag] gegenüber den Grund-
wasserabflüssen [z.B. Entnahmemengen]) 
- Erläuterungen zur Überprüfung konkurrie-
render Nutzungen (Wasserechte Dritter; 
Schutzgüter) sowie potentieller Grundwas-
sergefährdungen (Altlasten im Einzugsgebiet 
der Grundwasserentnahme)
- Erläuterung zum Fachbeitrag zur Bewer-
tung des Vorhabens in Bezug auf die Bewirt-
schaftungsziele nach Wasserrahmrichtlinie
- Erläuterungen zur Rohwasserbeschaffen-
heit
- Erläuterungen zur Brunnenanlage, Aufbe-
reitung und den Entsorgungswegen
- Dokumentation des verwendeten Grund-
wasserströmungsmodells (Ermittlung der 
wesentlichen Parameter zur Bewertung der 
Auswirkungen durch eine softwarebasierte 
Simulation)
Für den Antrag sowie die zugehörigen Unter-
lagen zu dem Vorhaben ist gemäß § 106 Lan-
deswassergesetz Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) in Verbindung mit § 73 Abs. 3 und 
5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und 

den §§ 18 Abs. 1 S. 3, 19 und 21 UVPG für die 
Dauer eines Monats eine Auslegung zur Ein-
sichtnahme vorgeschrieben.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen beschränkten Zu-
gänglichkeit der Rathäuser für die Öffentlich-
keit kann eine solche Einsichtnahmemöglich-
keit nicht in dem üblichen Umfang 
gewährleistet werden. Gemäß § 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemä-
ßer Planungs- und Genehmigungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungs-
sicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041) ersetze ich des-
halb die vorgesehene Auslegung durch eine 
Internetveröffentlichung. In der Zeit vom 
15.03.2021 bis zum 14.04.2021 einschließlich 
werden der Antrag und die zugehörigen Un-
terlagen auf folgender Internetseite der Be-
zirksregierung Köln zugänglich gemacht:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_inter-
net/verfahren/54_wasserentnahmeverfah-
ren/index.html

Während des Zeitraums der Internetveröf-
fentlichung besteht als zusätzliches Informa-
tionsangebot im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 Plan-
SiG die Möglichkeit, während der 
Dienststunden, bei den Kommunalverwaltun-
gen der Städte Köln, Brühl, Bornheim und 
Wesseling Einsicht in den Antrag und die zu-
gehörigen Unterlagen zu nehmen. 

Dies ist pandemiebedingt nur nach vorheriger 
individueller Terminabstimmung bei der 
- Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucher-
schutzamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 
E-Mail: OeffentlicheAuslagen@stadt-koeln.
de, Tel.: 0221 221 26556, 
- Stadt Brühl, Fachbereich Bauen und Um-
welt, Abteilung Planung und Umwelt, im Rat-
haus Uhlstraße 3, Zimmer A 120, bei Frau Zir-
nova, azirnova@bruehl.de, 02232/79-5170, 

während der Dienststunden, 
- Stadt Bornheim, Stadtplanungs-und Liegen-
schaftsamt, Zimmer 407, Rathausstraße 2, 
53332 Bornheim, E-Mail: heide.brumhard@
stadt-bornheim.de, Tel.: 02222-945257, und 
- Stadt Wesseling, Bereich Stadtentwicklung 
und Umwelt, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wes-
seling, Raum 314 (3. Obergeschoss), Kontakt: 
Frau Ursula Schneider, E-Mail: uschneider@
wesseling.de, Tel.: 02236-701 335,  
insbesondere per Telefon, über die jeweiligen 
E-Mailadressen oder Postanschriften mög-
lich. 

Besucherinnen und Besucher werden an die 
Pflicht erinnert, bei einem solchen persönli-
chen Termin eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann sich gemäß § 21 UVPG 
bis spätestens einen Monat nach dem Ablauf 
der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich 
14.05.2021, bei mir zu dem Verfahren äußern.
Die Einwendungen sind jeweils mit vollständi-
gem Namen und der vollen leserlichen An-
schrift an die jeweilige Kommune oder an die 
Bezirksregierung Köln zu richten.
Aus der Einwendung sollten zumindest der 
geltend gemachte Belang und die Art der Be-
einträchtigung hervorgehen. 
Pandemiebedingt ist die Entgegennahme von 
Einwendungen zur Niederschrift bei den oben 
genannten Stadtverwaltungen und der Be-
zirksregierung Köln ggf. nicht bzw. nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Ich 
schließe deshalb gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG die 
grundsätzliche Möglichkeit zur Abgabe von 
Einwendungen zur Niederschrift aus. Es be-
steht stattdessen gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG 
ergänzend die Möglichkeit, innerhalb der ge-
nannten Frist Einwendungen generell auch als 
elektronische Erklärung per E-Mail unter der 
E-Mail-Adresse Einwendungen54@bezreg-

koeln.nrw.de abzugeben. Daneben kann in-
nerhalb der genannten Frist zusätzlich – je 
nach aktueller Pandemie-Situation – mögli-
cherweise auch eine Erhebung von Einwen-
dungen zur Niederschrift nach individueller 
Terminabstimmung möglich sein. Bitte erfra-
gen Sie dies bei den jeweiligen Städten unter 
den entsprechend genannten Telefonnum-
mern bzw. bei der Bezirksregierung Köln unter 
0221/147-2192.

Die Erhebung von Einwendungen kann auch 
durch DE-Mail in der Sendevariante mit bestä-
tigter sicherer Anmeldung nach dem DE-Mail-
Gesetz erfolgen. Die DE-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerken-
nung nach anderen Rechtsvorschriften be-
fugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung gegen Entschei- 
dungen nach § 74 VwVfG NRW einzulegen, 
können nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW 
innerhalb der vorgenannten Frist, d.h. bis zum 
14.05.2021, Stellungnahmen zu dem Vorhaben 
abgeben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für die-
ses Verwaltungsverfahren gemäß § 73 Abs. 4 
Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen 
Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 
Stellungnahmen von Vereinigungen sowie die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorha-
ben an den Träger des Vorhabens weitergege-
ben. Auf Verlangen der jeweiligen Einwender/
innen wird deren Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit diese Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwen-
dung erforderlich sind.
Sollten gegen das Vorhaben im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung Einwendungen er-
hoben werden bzw. Stellungnahmen von 
Fachbehörden oder von Vereinigungen ge-
mäß § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW eingehen, so 
wären diese mit dem Antragsteller, den Be-
hörden und Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen 
abgegeben haben, zu erörtern. In welcher ggf. 
durch die Regelungen des PlanSiG modifizier-
ten Form der Erörterungstermin durchge-
führt wird, werde ich rechtzeitig – mindestens 
eine Woche vorher – ortsüblich bekannt ma-
chen. Der Träger des Vorhabens, die Behör-
den und diejenigen, die Einwendungen erho-
ben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden zudem benachrichtigt. Sind außer der 
Benachrichtigung des Trägers des Vorhabens 
und der Behörden mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden. Ebenso kann die 
Zustellung der Entscheidung über die Ein-
wendungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind.

Kosten, die durch Einsichtnahme in die An-
tragsunterlagen, Erhebung von Einwendun-
gen, Teilnahme an der mündlichen Verhand-
lung oder Vertreterbestellung entstehen, 
werden nicht erstattet.
Weitere Informationen sowie Äußerungen und 
Fragen zum Verfahren können bis zum Ablauf 
der Internetveröffentlichung bei der für das 
Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln 
angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
frist von dem Zeitpunkt der Übermittlung an-
geforderter Informationen bzw. der Beant-
wortung gestellter Fragen unberührt bleibt.

Köln, den 24.02.2021
Im Auftrag gez. Goergen


